 SEQ CHAPTER \h \r 1Paritätische Vorschläge zur Festigung der zivilgesellschaftlichen Gestaltung der Daseinsvorsorge im sozialen Bereich

Eckpunkte und Vorschläge für Vertragsänderungen

im EG-Vertrag
Begründung für die Ergänzungen von Artikel 16 EG-Vertrag:
Die Daseinsvorsorge im sozialen Bereich - die sozialen Dienste - sind unverzichtbare Elemente des Sozialschutzes und der sozialen Sicherheit in Deutschland wie in Europa. Die sozialen Dienste gehören zu den bewährten Strukturen und Institutionen der Daseinsvorsorge der Mitgliedstaaten, die besondere, dem Gemeinwohl verpflichtete Aufgaben wahrnehmen. Kinder, Jugendliche, Familien, ältere Menschen sowie Menschen in besonderen Lebenslagen bedürfen in besonderer Weise der sozialen Dienste. Sie haben eine erhebliche Bedeutung für die individuelle Lebensgestaltung von breiten Bevölkerungsschichten und für die Produktivität und Lebensqualität einer modernen Gesellschaft. Hiermit verbunden sind weitere Ziele wie die Gleichstellung von Männern und Frauen, die Hebung der Lebenshaltung und Lebensqualität sowie der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt. 

Die Daseinsvorsorge im sozialen Bereich ist im wesentlichen lokal und regional organisiert. Die Mitgliedstaaten verfügen über ein dichtes, historisch gewachsenes System sozialer Dienste, die erheblich zur sozialen Entwicklung beigetragen haben. In Deutschland wie in anderen EU-Mitgliedstaaten werden sie von einer Vielfalt kommunaler Träger, Sozialorganisationen und Verbänden, deren Zusammenarbeit mit der Europäischen Union im Vertrag bereits gewürdigt wurde, erbracht und sind unterschiedlich organisiert. Solche Dienste beschäftigen qualifiziertes Personal und halten damit fachliche Kompetenz vor. Unverzichtbarer Bestandteil dieser sozialen Dienste im Rahmen der Daseinsvorsorge ist das freiwillige Engagement einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern.

Im Rahmen der Daseinsvorsorge im sozialen Bereich verfügt der Bürger über zwei wichtige Mitwirkungsmöglichkeiten insbesondere auf der kommunalen Ebene: Er kann sich im Rahmen des “Dritten Sektors“ - dem Geflecht von Vereinen, Organisationen und Wohlfahrtsverbänden - mit seinem freiwilligen Engagement direkt bei den sozialen Diensten engagieren; des weiteren kann er durch politischen Druck bzw. durch seine demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten die sozialen Dienstleistungen der Kommune mitbestimmen. Aber auch hierbei ist die Sozialanwaltschaft, die ehrenamtliche und die freiwillige Mitarbeit im Rahmen des “Dritten Sektors” entscheidend. Diese beiden Einflußkanäle sind eine ganz wichtige Grundbedingung für eine funktionierende Zivilgesellschaft.

Die folgende Vertragsergänzung betont sehr stark die Verantwortlichkeit und die Gestaltungsfreiheit der Nationalstaaten bzw. der untersten, der föderalen Ebene für die Daseinsvorsorge im sozialen Bereich. Dadurch daß der Freiraum für das zivilgesellschaftliche Engagement erhalten bleibt, erfährt dieses Zivilgesellschaftliche im gewissen Sinne eine Ermutigung von “oben” - von der EU-Ebene. An dieser Stelle könnte der Bürger die EU direkt als “bürgernah” erfahren. Zu erinnern ist daran, daß vergleichbare Intentionen bei Entwicklung der Charta der Grundrechte leitend waren. Darüber hinaus wird auch die nationale bzw. lokale, kommunale Ebene zu mehr als zu Lippenbekenntnissen verpflichtet, wenn Gemeinwohlverpflichtung und Zivilgesellschaft aufeinander bezogen werden. Das primäre Interesse der Kommunen bezieht sich auf die alleinige Verantwortlichkeit für die Daseinsvorsorge - neuer Satz 2 -, insofern ist dies praktisch deckungsgleich mit dem Paritätischen Interesse, da die Formulierung die derzeitige Situation stützt. Dagegen berücksichtigt der neue Satz 3 sehr deutlich die Paritätische Sichtweise.

(A) 
Artikel 16 EGV: neuer Satz 2 und 3
Damit diese Dienste ihre Aufgaben erfüllen können und in Konkretisierung des Subsidiaritätsprinzips gemäß Artikel 5 respektiert die Gemeinschaft das Recht der Mitgliedstaaten und ihrer Untergliederungen, ob, wie, in welchem Umfang und mit welchen Gemeinwohlverpflichtungen diese Dienste erbracht werden. Die gewachsene demokratische Kontrolle und die Beteiligungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft bei der Gestaltung der Gemeinwohlverpflichtungen muß erhalten, ermutigt und gefördert werden.
Begründung für die Ergänzungen von Artikel 87 EG-Vertrag:
Nicht-gewinnorientierte, nicht-marktbezogene Tätigkeiten sind von der Beihilfenkontrolle wie von der dem EU-Wettbewerbsrecht ausgenommen. Hierzu gehören typischerweise Tätigkeiten im sozialen, karitativen und kulturellem Bereich - gemäß der Mitteilung der Kommission zur Daseinsvorsorge vom 20.9.2000 ist dies offenbar kommissionsseitig anerkannt. Anders die Situation bei Zweckbetrieben: Gemäß Art. 86 Abs. 2 und Art. 87 ergibt sich eine nahezu uneingeschränkte Unterwerfung von Leistungen der Daseinsvorsorge unter das EU-Wettbewerbsrecht und Beihilfenaufsicht. Unerheblich ist dabei, ob die Leistungserbringung mit Gewinnerzielungsabsicht oder ohne Gewinnerzielungsabsicht erfolgt.

Zweckbetriebe gemeinnütziger Körperschaften sind aber nicht lediglich nur Nonprofit-Organisationen, die keinen Gewinn erzielen; darüber hinaus sind sie Not-for-profit-Organisationen, also Organisationen, die nicht erwerbswirtschaftlich ausgerichtet sind, sondern der Allgemeinheit einen Dienst erweisen, der nicht am wirtschaftlichen Erfolg der Tätigkeit gemessen wird. Ein Zweckbetrieb dient nicht Erwerbszwecken, sondern in erster Linie nichtwirtschaftlichen, ideellen, steuerbegünstigten Zielen. 

Überschüsse werden nicht privat als Gewinne entnommen, Überschüsse fließen vielmehr ungeschmälert in die dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeiten. Auch der entgeltliche Dienst am Nächsten im Rahmen eines Zweckbetriebes ist deshalb nicht als erwerbswirtschaftliches Tun wie im üblichen Marktgeschehen zu bewerten. Öffentliche Zuwendungen sind insoweit nicht an dem EU-Wettbewerbsrecht und an der Beihilfekontrolle zu messen, wenn die öffentlichen Zuwendungen der Erfüllung besonderer Gemeinwohlverpflichtungen dienen. Daraus ergeben sich zwei Ergänzungen im Artikel 87 EGV - diese Ergänzungen formulieren die Paritätischen Interessen und treffen sich mit den Forderungen der Länder und Kommunen an die Bundesregierung:

(B) 
Artikel 87
Artikel 87 - Absatz 1: neuer Satz 2 
Öffentliche Zuwendungen an nicht-gewinnorientierte Einrichtungen sind von der Beihilfekontrolle ausgenommen; hierzu gehören insbesondere Tätigkeiten innerhalb der Mitgliedstaaten in den Bereichen soziale Sicherheit, Gesundheit Bildung, Entwicklungszusammenarbeit.
Artikel 87 - Absatz 2: neue Unterabschnitt d)
d) 
Beihilfen, wenn sie der Erfüllung besonderer Gemeinwohlverpflichtungen dienen.
Abgestimmt im Gesamtverband/Geschäftsleitung - GV, 7. November 2000
Seite 1 von  1
Martens/6-11-2000


